
9Mittwoch, 23. März 2022

Region

Klosterinsel Rheinau Am unteren
Ende der Klosterinsel Rheinau
steht die sogenannte Spitzkir-
che. Im 16. Jahrhundert gebaut,
steht sie mitten im Fluss. Nach-
demdie Kirche 2016 saniertwur-
de, soll nun auch ihre Umgebung
neu gestaltetwerden.Geplant ist,
im bestehendenGarten zwischen
Konvent und Kirche neue Wege
zu bauen, den Baumbestandmit
Wildobstbäumen und alten Sor-
ten zu ergänzen und dazwischen
Wiesenblumenfelder anzulegen.

DerVorschlag stammtvon den
Landschaftsarchitekten Krebs
und Herde aus Winterthur, die
einen Wettbewerb für sich ent-
scheiden konnten. Künftig wird
wieder eine Mauer mit Türm-
chen den Garten umschliessen,
wie es schon früher war. Auch
das Nordufer zwischen Mauer
und Rhein wird neu gestaltet.
Der bestehende Parkplatz wird
abgebaut und ein geschwunge-
ner Inselweg angelegt, der eben-
falls zur Spitzkirche führt.

Für die Bauarbeiten rechnet
derKantonmitAusgabenvon 5,4
Millionen Franken. Dabei han-
delt es sich um eine grobe Schät-
zung. Laut der Mitteilung wird
das Projekt noch weiterentwi-
ckelt. Die Arbeiten sollen im
Herbst 2023 beginnen.

Im ehemaligen Kloster Rhei-
nau sind schon ein Musikzent-
rum, eine Hauswirtschaftsschu-
le und das Restaurant Kloster-
garten untergebracht. Geplant ist
seit 2009 auch einMuseum,doch
das Projekt kam nicht voran.
Mittlerweile ist der Verein Insel
Museum Rheinau aber wieder
zuversichtlicher. Die Baudirekti-
on habe zugesagt, demKantons-
rat in den nächsten zwei Mona-
ten einen konkreten Antrag für
ein Museum im Abteitrakt vor-
zulegen, heisst es in einer Mit-
teilung desVereins vomWochen-
ende. (dhe)

NeueWege
zur einsamen
Spitzkirche

Info-Anlass zur
Siedlung Rietwisen
Elsau Der Gestaltungsplan für
dasAreal Rietwisen in Elsauwur-
de durch den Kanton vorgeprüft
und geht bald in die erste öffent-
licheAuflage. Bauherren undGe-
meinde nutzen dies alsAnlass für
eine Informationsveranstaltung,
die heute um20Uhr, in derMehr-
zweckhalle Ebnet stattfindet.

184 Wohnungen sollen mit
dem Projekt Riethöfe entstehen.
Welche Rahmenbedingungen
gelten und wie das Richtprojekt
aussehen soll,wird amMittwoch
präsentiert. Die Veranstaltung
richtet sich an die Einwohnerin-
nen und Einwohner von Elsau,
insbesondere an das benachbar-
te Quartier. (nid)

Ein Schwerverletzter
nach Unfall
Weisslingen Beim Frontalzusam-
menstoss zweier Autos in Det-
tenried hat sich gestern Nach-
mittag gegen 15 Uhr einer der
Lenker schwere Verletzungen
zugezogen. Der andere wurde
leichter verletzt. Der 50-jährige
Unfallverursacher war in einer
Linkskurve auf die Gegenfahr-
bahn gekommen und rammte
dort den Wagen eines 56-Jähri-
gen.Die Dettenriederstrassewar
bis 19 Uhr gesperrt,wie die Kan-
tonspolizei mitteilte. Der Ver-
kehr wurde umgeleitet. Die Po-
lizei sucht Zeugen. (sda)

Nachrichten

Markus Brupbacher

Ob in Niederwil in der Gemein-
de Adlikon, in Wildensbuch bei
Trüllikon, in Ellikon am Rhein
bei Marthalen, in Unterohringen
bei Seuzach, in Stadel, Eidberg
oderReutlingen in derGemeinde
Winterthur oder inAesch,Hüni-
kon und Riet bei Neftenbach: In
diversenAussenwachtenwurden
in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten viele neue Wohnhäu-
ser gebaut.

Doch damit könnte nun an
manchen Orten Schluss sein, ei-
nen derartigen Zuwachs an neu-
emWohnraumwird es dort also
künftig nicht mehr geben. Nach
einem ersten Schreiben letzten
August an alle Zürcher Gemein-
den hat die kantonale Baudirek-
tion vorwenigenTagen ein zwei-
tes Informationsschreiben dazu
verschickt.

Kaumnoch
landwirtschaftlich genutzt
Es enthält folgende Weisung:
Sämtliche Baugesuche in be-
stimmten Kleinsiedlungenmüs-
sen demKanton zurBeurteilung
vorgelegt werden. Die betrof-
fenen Siedlungen sind in einer
Liste aufgeführt. Allein im Ge-
biet des «Landboten» sind es
121 Stück, die in 29 verschie-
denen Gemeinden liegen und
sich ausserhalb des eigentlichen
Siedlungsgebietes befinden. Im
ganzen Kanton sind es heute
über 300 solche Kleinsiedlun-
gen. Es handelt sich dabei um
Aussenwachten respektive aus-
senliegende Ortsteile, die nicht
oder nur noch teilweise land-
wirtschaftlich genutzt werden.

Eine ehemalige Scheune zu
Wohnraum umbauen: In den
Kernzonen der normalen Dör-
fer wird dies unter dem Slogan
«innereVerdichtung» gewünscht
und vorangetrieben. In welchen
Kleinsiedlungen aber dies inwel-
chemUmfang auchmöglich blei-
ben soll, das prüft der Kanton
derzeit. Neue Wohnhäuser wird
es inWeilern künftig aber keine
mehr geben. Warum? «Die his-
torisch gewachsenen Kleinsied-
lungen bilden einen wichtigen
Bestandteil des Landschaftsbil-
des im Kanton Zürich und sol-
len in dieser Form erhalten blei-
ben», heisst es im Schreiben
vom 18. März 2022 an die Zür-
cher Gemeinden. Die Schaffung
von neuemWohnraum ist in den
Weilerzonen also nurnoch in be-
grenztem Umfang erlaubt.

Nur: DerWunsch nach Erhal-
tung solcher Weiler stammt gar
nicht vom Kanton Zürich, und
aus heiterem Himmel kommt
er auch nicht. Bereits im Jahr
2015 genehmigte der Bundesrat
zwar den kantonalzürcherischen
Richtplan. Doch er ergänzte da-
mals seine Genehmigungmit ei-
nem Zusatz: Weiler-Kernzonen
gelten als Nichtbauzonen, in de-
nenNeubauten unzulässig sind.
Und baurechtlich als Weiler gilt
eine Kleinsiedlung dann, wenn
sie einen historischen Siedlungs-
ansatz und ein geschlossenes
Siedlungsbild hat, das mindes-
tens fünf bis zehn bewohnte Ge-
bäude umfasst und klar von der
Hauptsiedlung getrennt ist.

Das Problem: Im Kanton Zü-
rich sind aktuell 276 der gut 300
Kleinsiedlungen rechtlich gese-
hen den sogenannten Weiler-
kernzonen zugewiesen.Und sol-
che Kernzonen gelten imKanton
Zürich als Bauzonen – was aber
der Bundesrat seit 2015 eben
nicht mehr so sieht. Die übri-
gen Kleinsiedlungen liegen in
der Landwirtschaftszone, in der
schon heute der Kanton über
Bauvorhaben entscheidet und
nicht die Gemeinde.

Heutiger Rechtszustand
«in sich widersprüchlich»
Somit ist der heutige Rechts-
zustand im Kanton Zürich «in
sich widersprüchlich», wie es
im Schreiben an die Gemeinden
weiter heisst. Und diesen Wi-
derspruch hat der Kanton nun
im Sinne des Bundes aufzulö-
sen. Daher hat die Baudirektion
das Projekt «Überprüfung der
Kleinsiedlungen im Kanton Zü-
rich» aufgegleist. Die gesetzli-
chen Grundlagen sollen entspre-

chend angepasst werden. Wel-
che Kleinsiedlungen künftig als
Weiler und somit als Nichtbau-
zonen gelten, das klärt die Direk-
tion zurzeit ab.

Gemäss einer Grobüberprü-
fung aller Kleinsiedlungen im
Kanton sei davon auszugehen,
«dass rund die Hälfte die Vor-
aussetzungen für den Verbleib
in einer Bauzone nicht erfüllt».
Sprich: Wo bis heute Neubau-
ten möglich waren, würde dies
künftig gegen Bundesrecht ver-
stossen. Davon ausgenommen
sind Ersatzneubauten.Wenn also
ein altes durch ein neues, gleich
grosses Haus mit gleicher Nut-
zung ersetzt wird – vorausge-
setzt, dieses Haus ist nicht denk-
malgeschützt.

Die Vorgabe des Bundes löst
einen Rattenschwanz an not-
wendigenAnpassungen aus,von
den kantonalen Gesetzen bis zu
den kommunalen Bau- und Zo-
nenordnungen. Bis all dies an-
gepasst ist, «ist für die Grundei-
gentümerundGrundeigentüme-

rinnen unklar, ob ihrGrundstück
noch einer Bauzone angehört
oder nicht», teilt die Baudirek-
tion den Gemeinden weiter mit.
Die Direktion erarbeitet derzeit
eine Übergangsregelung, in der
offene Fragenverbindlich geklärt
werden. Diese Regelung soll per
Ende Jahr erlassen werden.

Bis es soweit ist, prüft der
Kanton die Bauvorhaben in den
aufgelisteten Kleinsiedlungen
einzelfallweise. Bauzone oder
Nichtbauzone? «Aufgrund der
Unklarheiten» in diesen Sied-
lungen verzichtet die Baudirek-
tion bei der Prüfung der Bau-
gesuche darauf, Gebühren zu
erheben. Tritt die Übergangsre-
gelung in Kraft, müssen Baube-
willigungen in Siedlungen, die
voraussichtlich in einer Bauzone
verbleiben können, nicht mehr
der kantonalen Baudirektion zur
Prüfung vorgelegt werden. Die
eigentlichen, bundesrechtskon-
formen Gesetzesanpassungen
und Zonenzuteilungen sollen
dann 2023 öffentlich aufliegen.

In der Hälfte der Aussenwachten
wird kaumnoch gebaut werden dürfen
Neue Bauregeln für Kleinsiedlungen In etlichenWeilern wurde bislang viel gebaut. Damit könnte da und dort
bald Schluss sein. Der Kanton Zürich muss auf Geheiss des Bundes dasWachstum stoppen.

Der Weiler Ellikon am Rhein gehört zur Gemeinde Marthalen. Auch hier entstanden in den letzten Jahren neue Wohnhäuser. Foto: Madeleine Schoder

Hünikon liegt auf dem Gemeindegebiet von Neftenbach.
Foto: Marc Dahinden

Auch in Riet bei Neftenbach ist in den vergangenen Jahren neuer
Wohnraum entstanden. Foto: Marc Dahinden

«Es ist für die
Grundeigentümer
unklar, ob ihr
Grundstück noch
einer Bauzone
angehört oder
nicht.»
Kantonale Baudirektion


